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©  Einrichtung  zum  Ankoppeln  von  elektrotechni- 
schen  Endgeräten  mehrerer  Systeme  an  einen  Ener- 
gie  und  Information  übertragenden  Bus.  Die  Einrich- 
tung  ist  durch  eine  Steckvorrichtung  (1)  an  der  Basis 
ihres  Gehäuseunterteils  (7)  kontaktgebend  und  me- 
chanisch  halternd  anschließbar  und  bildet  so  einen 
Busankoppler.  Der  Busankoppler  nimmt  ein  Modul 
(10)  aus  einem  Grundmodul  (3)  mit  elektrischen 
Kontaktgliedern  zur  Steckvorrichtung  (1)  und  aus  ei- 
nem  Systemmodul  (4)  in  einem  Modulgehäuse  auf. 
Das  Systemmodul  (4)  weist  systemspezifische 
Steckmittel  (5)  für  ein  Endgerät  auf,  das  aus  einer 
Anzahl  von  Endgeräten  eines  Systems  ausgewählt 
werden  kann.  Hierbei  vervollständigt  eine  system- 
spezifische  Gehäusehaube  (8)  das  Gehäuseunterteil 
(7)  zu  einem  Außengehäuse  (6)  mit  Steckanschluß. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einrichtung 
zum  Ankoppeln  von  elektrotechnischen  Endgeräten 
mehrerer  Systeme  an  einen  Energie  und  Informa- 
tion  übertragenden  Bus.  Es  ist  eine  derartige  Ein- 
richtung  bekannt,  die  durch  eine  Steckvorrichtung 
an  ihrer  Basis  kontaktgebend  und  mechanisch  hal- 
ternd  als  Buskoppler  anschließbar  ist  (DE-A-3  732 
650). 

Die  verschiedenartigsten  Ankopplungseinrich- 
tungen  mit  älterem  Zeitrang  ermöglichen  trotz  ho- 
her  Energieübertragung  kleine  und  wirtschaftliche 
Ausführungen  (EP:  89101452.4;  EP:  89101453.2). 

Die  bekannten  Einrichtungen  dienen  zum  An- 
koppeln  von  elektrotechnischen  Endgeräten  eines 
Systems  an  einen  Energie  und  Information  übertra- 
genden  Bus. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Ankoppeleinrichtung  zu  entwickeln,  die  es  in  wirt- 
schaftlicher  Weise  gestattet,  Endgeräte  mehrerer 
Systeme  anzuschließen. 

Die  Lösung  der  geschilderten  Aufgabe  erfolgt 
durch  eine  Ankoppeleinrichtung  nach  Patentan- 
spruch  1.  Hierbei  nimmt  der  Busankoppler  ein  Mo- 
dul  aus  einem  Grundmodul  und  aus  einem  Sy- 
stemmodul  in  einem  gemeinsamen  Modulgehäuse 
auf.  Eine  systemspezifische  Gehäusehaube  vervoll- 
ständigt  das  Gehäuseunterteil  zu  einem  Gehäuse. 

Die  Ankoppeleinrichtung  nach  der  Erfindung 
kann  in  schlanken  Gehäusen  untergebracht  wer- 
den,  die  sich  quer  zum  Bus  erstrecken  und  sich  in 
Busrichtung  anreihen  lassen. 

In  der  drahtgebundenen  Nachrichtenübertra- 
gungstechnik  ist  es  bekannt,  Geräteeinheiten  also 
Endgeräte,  ohne  weiteren  Adapter  direkt  auf  den 
jeweiligen  Geräteträger  aufzusetzen  (DE-C-3  206 
868).  Der  Geräteträger  kann  dabei  als  Ankoppelein- 
richtung  aufgefaßt  werden.  Die  bekannte  Vorrich- 
tung  eignet  sich  insbesondere  zum  Anschließen  an 
Lichtwellenleitern. 

Die  erfindungsgemäße  Einrichtung  zum  Ankop- 
peln  von  Endgeräten  ermöglicht  es  dagegen,  End- 
geräte  mehrerer  Systeme  an  einen  Energie  und 
Information  übertragenden  Bus  anzuschließen, 
wozu  lediglich  die  systemspezifische  Gehäusehau- 
be  auszuwechseln  ist.  Ein  Übertrager  zum  Trennen 
von  Energie  und  Information,  die  gemeinsam  auf 
der  Busleitung  geführt  werden,  kann  im  unteren 
Busankoppler  für  alle  Systeme  gemeinsam  ange- 
ordnet  werden  und  ein  Mikroprozessor  oder  eine 
gleichwertige  Einrichtung  kann  im  Systemmodul, 
gegebenenfalls  auswechselbar,  angeordnet  werden. 
Gundmodul  und  Systemmodul  können  eine  Einheit 
bilden.  Dennoch  kann  beispielsweise  unter  einer 
gemeinsamen  Gehäusehaube  das  Grundmodul  fest 
und  das  Systemmodul  auswechselbar,  beispiels- 
weise  ansteckbar,  ausgeführt  sein. 

Grundmodul  und  Systemmodul  können  über- 
einander  in  einem  senkrecht  zur  Erstreckungsrich- 

tung  des  Busses  schmalen  Modulgehäuse  unterge- 
bracht  werden.  Hierbei  ist  es  günstig,  daß  das 
Grundmodul  Haltevorrichtungen  für  eine  gemeinsa- 
me  Gehäusehaube  aufweist. 

5  Bei  Ausführung  der  Steckmittel  des  Busan- 
kopplers  zum  Anschließen  eines  Endgerätes  an 
seinem  Rücken  können  Busankoppler  und  Endge- 
rät  in  ihren  Seitenflächen  vorteilhafterweise  im  we- 
sentlichen  fluchten.  Bei  Ausfürung  der  Steckmittel 

io  des  Busankopplers  an  einer  Seitenfläche  senkrecht 
zum  Bus  und  zu  seiner  Längserstreckung  können 
Busankoppler  und  Endgerät  vorteilhafterweise  im 
wesentlichen  in  ihrem  Seitenprofil  miteinander 
übereinstimmen.  Man  kann  also  sowohl  die  Module 

75  der  Ankoppeleinrichtung  bzw.  des  Busankopplers 
übereinander  oder  nebeneinander  anordnen,  als 
auch  Busankoppler  und  Endgerät  übereinander 
oder  nebeneinander  anordnen.  Eine  entsprechende 
Gehäusehaube  läßt  sich  systemspezifisch  bereit- 

20  stellen. 
Der  Busankoppler  kann  durch  seine  Bemes- 

sung,  insbesonder  durch  eine  schmale  Ausführung 
bezüglich  der  Längserstreckung  des  Busses,  eine 
seitliche  Anreihung  weiterer  Busankoppler  fördern. 

25  Im  Modul  kann  als  Grundmodul  ein  Informa- 
tionsübertrager  und  als  Systemmodul  ein  Mikropro- 
zessor  untergebracht  sein. 

Das  Gehäuse  des  Moduls  oder  das  äußere 
Gehäuse  kann  durch  Materialauswahl  oder  Ausbil- 

30  dung  oder  durch  beide  Maßnahmen  feldabschir- 
mend  ausgeführt  sein.  So  kann  das  Gehäuse  aus 
Aluminium  ausgeführt  sein  oder  auch  als  Kunst- 
stoffteil,  in  das  ein  Metallgitter  zur  Abschirmung 
von  Feldern  eingelegt  ist.  Hierdurch  kann  die  soge- 

35  nannte  EMV-Verträglichkeit  sichergestellt  werden. 
Die  Erfindung  soll  nun  anhand  von  in  der 

Zeichnung  grob  schematisch  wiedergegebenen 
Ausführungsbeispielen  näher  erläutert  werden: 

In  FIG  1  ist  eine  Einrichtung  bzw.  ein  Busan- 
40  koppler  in  Aufsicht  in  Richtung  der 

Buserstreckung  teilweise  in  Schnitt- 
ansicht  und  teilweise  aufgebrochen 
wiedergegeben. 

In  FIG  2  ist  der  Busankoppler  nach  Figur  1 
45  in  Seitenansicht  und  bei  aufge- 

schnittenem  bzw.  aufgebrochenem 
Gehäuse  dargestellt. 

In  FIG  3  ist  der  Busankoppler  nach  Figur  1 
bei  abgenommener  Gehäusehaube 

50  dargestellt. 
In  FIG  4  ist  ein  Busankoppler  in  der  Darstel- 

lungsweise  nach  Figur  2  bei  teilwei- 
se  aufgebrochenem  Gehäuse  wie- 
dergegeben,  um  zwei  Ausführungs- 

55  arten  zu  veranschaulichen,  nämlich 
Steckmittel  nach  oben  und  Steck- 
mittel  zur  Seite,  wobei  die  Steckmit- 
tel  Stifte  oder  Buchsen  sein  kön- 
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nen. 
Der  Busankoppler  nach  Figur  1  weist  eine 

Steckvorrichtung  1  an  seiner  Basis  auf,  zum  An- 
schließen  an  einen  Bus,  der  senkrecht  zur  Zeichen- 
ebene  verläuft.  Die  Steckvorrichtung  1  dient  der 
mechanischen  Halterung  und  der  elektrischen  Kon- 
taktgabe  durch  Kontakte  2.  Der  Busankoppler  weist 
ein  Grundmodul  3  und  ein  Systemmodul  4  auf.  In 
diesem  sind  Steckmittel  5  zum  Anstecken  eines 
Endgerätes  ausgebildet.  Im  Ausführungsbeispiel 
sind  die  Steckmittel  5  zum  seitlichen  Anschließen, 
also  in  Anreihrichtung  am  Bus,  ausgeführt.  Grund- 
modul  3  und  Systemmodul  4  sind  von  einem  ge- 
meinsamen  Außengehäuse  6  abgedeckt.  Im  Aus- 
führungsbeispiel  ist  ein  Gehäuseunterteil  7  mit  der 
Steckvorrichtung  1  und  eine  Gehäusehaube  8,  die 
das  Gehäuse  schließt,  vorgesehen.  Durch  Abneh- 
men  der  Gehäusehaube  8  besteht  ein  Zugriff  zum 
Systemmodul  4.  Im  Ausführungsbeispiel  sind  am 
Gehäuseunterteil  7  Haltevorrichtungen  9  für  eine 
Gehäusehaube  8  ausgebildet.  Die  Gehäusehaube  8 
kann  mit  den  Haltevorrichtungen  9  verrasten,  wobei 
Durchgriffe  zum  Lösen  der  Haltevorrichtung,  bei- 
spielsweise  mittels  eines  Schraubendrehers,  vorzu- 
sehen  sind. 

Im  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  1  sind 
Grundmodul  3  und  Systemmodul  4  übereinander  in 
einem  senkrecht  zur  Erstreckungsrichtung  des 
Busses  schmalen  Gehäuse  6  untergebracht.  Das 
Systemmodul  4  kann  vorteilhafterweise  mit  dem 
das  Grundmodul  3  in  einem  gemeinsamen  Modul 
10  angeordnet  sein.  Die  Gehäusehaube  8  ist  sy- 
stemspezifisch  zur  Anpassung  an  das  zulässige 
Steckmittel  5  und  an  Bauhöhe  und  Bauform  ausge- 
führt. 

Wenn  die  Steckmittel  5  des  Busankopplers  an 
seinem  Rücken  ausgebildet  sind,  kann  ein  Endge- 
rät  am  Rücken  des  Busenkopplers  aufgesteckt 
werden.  Man  vgl.  in  Figur  4  die  nach  oben  führen- 
den  alternativ  dargestellten  Steckmittel. 

Wenn  die  Steckmittel  5  des  Busankopplers  an 
einer  Seitenfläche  ausgebildet  sind,  beispielsweise 
wie  in  Figur  1  wiedergegeben,  kann  ein  Endgerät 
seitlich  zum  Busankoppler  angereiht  werden.  Vor- 
teilhafterweise  wird  das  Gehäuse  von  Endgerät  und 
Busankoppler  dann  jeweils  in  Seitenprofil  aneinan- 
der  angepaßt,  insbesondere  übereinstimmend  aus- 
geführt. 

Gleichgültig,  ob  das  Systemmodul  auf  dem 
Rücken  des  Grundmoduls  3  oder  seitlich  zu  die- 
sem  angeordnet  ist,  können  Endgeräte  entweder 
auf  dem  Rücken  oder  seitlich  in  Anreihrichtung 
anzuschließen  vorgesehen  werden.  Eine  schmale 
Ausführung  fördert  die  seitliche  Anreihung  weiterer 
Busenkoppler. 

Im  Basisteil  des  Busankopplers  kann  vorteilhaf- 
terweise  ein  Informationsübertrager  zum  Trennen 
von  Information  und  Energie,  wie  sie  auf  dem  Bus 

übermittelt  werden,  untergebracht  sein.  Vorzugs- 
weise  kann  der  Informationsübertrager  im  Grund- 
modul  3  angeordnet  sein.  Hierdurch  wird  die  Ferti- 
gung  bausteinartig  erleichtert.  Im  Systemmodul 

5  kann  auch  ein  kundenspezifischer  Mikroprozessor 
oder  eine  gleichwertige  bzw.  gleichwirkende  Ein- 
richtung  untergebracht  werden. 

Wenn  das  Gehäuse  des  Moduls  10  mit  Grund- 
modul  3  und  Systemmodul  4  durch  Materialaus- 

io  wähl  oder  Ausbildung  des  Gehäuses  feldabschir- 
mend  ausgeführt  ist,  kann  man  die  elektromagneti- 
sche  Verträglichkeit  bzw.  Störsicherheit  gewährlei- 
sten.  Man  kann  auch  lediglich  das  Gehäuse  der 
empfindlichen  Bauteile  feldabschirmend  ausführen. 

15  Andererseits  kann  auch  das  übergreifende  Außen- 
gehäuse  6  entsprechend  feldabschirmend  ausge- 
führt  sein.  Zur  Feldabschirmung  kann  geeignetes 
Material,  beispielsweise  Aluminium  gewählt  wer- 
den,  oder  auch  ein  Kunststoffgehäuse  mit  eingeleg- 

20  tem  Draht  aus  feldabschirmendem  Material  bei  ge- 
eigneter  Maschenweite  verwendet  werden. 

Patentansprüche 

25  1.  Einrichtung  zum  Ankoppeln  von  elektrotechni- 
schen  Endgeräten  mehrerer  Systeme  an  einen 
Energie  und  Information  übertragenden  Bus, 
wobei  die  Einrichtung  durch  eine  Steckvorrich- 
tung  (1)  an  der  Basis  ihres  Gehäuseunterteils 

30  (7)  kontaktgebend  und  mechanisch  halternd 
anschließbar  ist  und  so  einen  Busankoppler 
bildet,  wobei  der  Busankoppler  ein  Modul  10 
aus  einem  Grundmodul  (3)  mit  elektrischen 
Kontaktgliedern  zur  Steckvorrichtung  (1)  und 

35  einem  Systemmodul  (4)  in  seinem  Modulge- 
häuse  aufnimmt,  wobei  das  Systemmodul  (4) 
systemspezifische  Steckmittel  (5)  für  ein  End- 
gerät,  auswählbar  aus  einer  Anzahl  von  Endge- 
räten  eines  Systems,  aufweist,  und  wobei  eine 

40  systemspezifische  Gehäusehaube  (8)  das  Ge- 
häuseunterteil  zu  einem  Außengehäuse  (6)  mit 
Steckanschluß  vervollständigt. 

2.  Endgerät  nach  Anspruch  1  , 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Grundmo- 

dul  (3)  und  das  Systemmodul  (4)  übereinander 
in  einem  senkrecht  zur  Erstreckungsrichtung 
des  Busses  schmalen  Modulgehäuse  (10)  un- 
tergebracht  sind. 

50 
3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse- 
unterteil  (7)  Haltevorrichtungen  (9)  für  die  sy- 
stemspezifische  Gehäusehaube  (8)  aufweist. 

55 
4.  Einrichtung  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  System- 
modul  (4)  im  wesentlichen  nach  Art  einer 

3 



5  EP  0  499  660  A1  6 

Steckkarte  ausgebildet  ist,  die  auf  das  Grund- 
modul  (3)  aufsteckbar  ist. 

5.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Ausfüh-  5 
rung  der  Steckmittel  (5)  des  Systemmoduls  (4) 
am  Rücken  des  Moduls  das  Gehäuse(6)  und 
das  Endgerät  an  ihren  Seitenflächen  im  we- 
sentlichen  fluchten. 

10 
6.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Ausfüh- 
rung  der  Steckmittel  (5)  des  Systemmoduls  an 
einer  Seitenfläche  senkrecht  zum  Bus  und  zu 
seiner  Länkserstreckung  das  Gehäuse  (6)  und  is 
das  Endgerät  im  wesentlichen  in  ihrem  Seiten- 
profil  miteinander  übereinstimmen. 

7.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Busan-  20 
koppler  durch  seine  Bemessung,  insbesondere 
eine  schmale  Ausführung  bezüglich  der  Läng- 
serstreckung  des  Busses  eine  seitliche  Anrei- 
hung  weiterer  Busankoppler  fördert. 

25 
8.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Modul  (10) 
als  Grundmodul  (3)  im  wesentlichen  ein  Infor- 
mationsübertrager  und  als  Systemmodul  (4)  im 
wesentlichen  ein  Mikroprozessor  untergebracht  30 
ist. 

9.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse 
des  Moduls  (1)  durch  Materialauswahl  35 
und/oder  Ausbildung  feldabschirmend  ausge- 
führt  ist. 

40 
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FIG  k  
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